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Die wirtschaftskamrner österreich protestiert gegen die gewahlte 
Vorgangsweise, Geset2esinitiat i ven, die vom zuständigen 
Fachministerium ausgearbeitet werden, unter dem formalen Kleid 
eines I nitiativantrages zur Behandlung zu bringen, um auf diese 
Weise das gesetzlich vorgesehene Begutachtungsrecht unter 
andere~ der wirtschaftskammer österreich auszuschalten. 

Da somit ein überschaubares und geordnetes 
Begutachtungsverfahren nicht möglich war, konnten nur die großen 
Linien einer Meinungsbildung im Kamrnerbereich erarbeitet werden, 
die in den folgenden Absätzen enthal ten sind: 

Zu Art 1 (WGG) Z 2 

Die E r möglichung sogenannter Contract i ng-Model1e wird allgemein 
begrUßt und es wird zur Überlegung gestellt, derartige 
gesetzliche Regelungen auch für das MRG und WEG zu erarbeiten . 

Zu Art 2 (MRG' - Hausbesorger 

Allgemein werden die Regelungen, die auf ein Auslaufen der 
heutigen Hausbesorgerreqelung angelegt sind. als generell 
kostensenkend begrüßt. Hinsichtlich des § 21 Abs 1 Z B wäre 
jedoch eine etwas präzisere Formulierung als "angemessene 
Aufwendungen~ wünschenswert, um Missbrauch und willkür zu 
verh i ndern. 

08/05 '00 MO 09:49 (SE /EH NR 53851 

- ' ''' 

1199/SN XXI. GP - Stellungnahme  (gescanntes Original) 1 von 10

www.parlament.gv.at



08 ?OS ·00 MO 09:49 FAX 00431501052~3 

- 2 -

Befristete Mietvertr~ge 

An der Regelung des § 29 Abs 1 Z 3 entzUndete sich die heftigste 
Diskussion. überwiegend wird von den Landeskamroern die generelle 
Anerkennung befristeter Mietverträge für Gesch~ftsräuml1chkeiten 
und die Aneinanderreihung derartiger vertr~ge begrüßt. Besonders 
hervorgeh.oben wird dabei der Grundsa'tz der Vertragsautonomie 
sowie die Klarheit schaffende Wirkung der neuen Regelungen. 
Seitens der Wlrtscha~tskammer Wien wird jedoch eine abweichende 
Meinung in diesem Punkt vertreten, die wir gem~ß § 59 Abs 4 WKG 
als Minderheitsvoturr. in der Anlage weiterleiten. Im Grundsatz 
wird dabei bemängelt, dass wegen längerfristiger Sicherheit des 
Vertrages die Investitionen in Geschäftslokale behindert bzw die 
Gefahr laufender Erhöhungen der Miete und somit der Kosten nach 
Ablauf jeweils kurzfristiger Mietverträge gegeben sind. 

Zum Teil wird auch bei einzelnen Landeskammern Skepsis an der 
Sinnhaftigkeit einer Mindestdauer geäußert. 

Einhellig abgelehnt wird die Neu~Qgelung des S 2g Ab, 2 mit der 
Möglichkeit des vorzeitigen Ausstieg des Mieters aus bestehenden 
Mietverträgen - insbesondere bei Geschäftsr~urnlichkeiten. 
Dadurch wird die Errichtung von Geschäftszentr@n für gewerbliche 
Investoren in manchen Fällen zu einer extrem risikobehafteten 
Investition. Dies wiederum würde zu einer ZurUckhaltung der 
Investoren zur Errichtung derartiger wirtschaftlich sinnvoller 
projekte führen. 

Zur Ubergangsregelung der Z 25 ist fest zuhalten , dass sie sehr 
schwierig zu lesen und zu überschauen ist. Dadurch wird der 
negative Ruf des MRG. kasuistisch und benutzerunfreundl1ch zu 
sein, weite~ gefördert. 

Wir ersuchen um Befassunq des Bautenausschusses mit erer 
Stell gnahme. 

Leopold Maderthaner 
Präsident 

. Anlage 

Mit freundlichen Grüßen 

Günt r Stumrovo,Mc--. 
Generalsekretär 
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Zu dem vorliegenden Initiativantrag, der von der Wirtschafts1wnmer Wien namens der von 
ihr zu vertretenen Mieter-. aber auch yermietcrintercsscn abgelchnt wird, nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

A) AUll:cmeincs 

Wie die Wirtschaftskammer ÖMcrrcich in ihrer Aussendung bereits angedeutet hat. ist die 
Vorgangsweise des Justizministeriums im Gegen5taoo in bö<:hster Weise befremdlich. 

Es kann kein Zweifel daran bestehen. dass die - unter anderem - vorgesehene Neugestaltung 
des Rechtes für Geschäftsmieten von essentieller Bedeutung tnr die Wirtschaft ist. Gerade in 
Wien sind 80% der Unternehmer auf der Rcchtsbasis einer Miete tätig und dun~h eine weitere 
Durchtöcherung des Kündigungsschutzes existentiell betroffen. Der mit der generellen 
Zulassung befristeter Mietverträge verbundene Wegfall der VerwertungsmögJichkeit eines 
Unternehmens im Fall fehlender Zustimmung des Vermieters würde in absehbarer Zeit dje 
Existenz:möglichkcit IIOD NahversorgungsbetriebCll strukturell geD.brdeD und lonterkariert 
drastisch sämtliche Nahversorger-Unterstützungsaktionen der letzten Zeit. 

Wenn trotz dieses evidenten Interesses der W1rtschaft an der Materie der Wirtschaftskarnmer 
lteine Gelegenheit zur offtziellen Vertretung ihrer Interessen geboten wird. ist dies äußerst 
bedenklich und beraubt die Verantwortlichen überdies der Möglichkeit. über die Ratsc.h1äge 
bestimmter Lobbyisten hinaus auch die fachkundige Meinung der Betroffenen zu hören. Die 
vorliegende inoffizielle Begutachtung ennäglicht es infolge der Kürze der zur VertUguog 
stehenden Zeit nicht. einc seriöse Überprüfung einer so ltomple"en und schwierigen Materie 
vorzunehmen. Es ist bedauerlich. dass man aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt 
hat und neuerlich eine unzullinglich vorbereitete Mietrec.btsnovelle als Initiativantras in den 
Nationalrat einbringt. 

Es ist der WirtschaftsL:ammer Wien b~sst , dass die besondere Mitgliedentruktur in diesem 
Bundesland zu differenten Auffassungen auch innerhalb der Wirtschaftskalnmerorganisation 

.. 1It· """' ..... 
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fUhren kann. Falls die Wirtschaftskammer Österreich sich mit der Stellungnahme der 
Winschafbkammer Wien nicht identifizieren kann, ersucht · die WinschaftskAmmer Wien 
daher, zur Siclterstcllung des gesamten Meinungsspektrums ihr Gutachtcrr"W 'KniiliJrliDg
~ (§59 Abs 4 WK.Gy,;a.oeiterzuieiten. 

Besogderer Stein des Anstoßes 'i.it also, dass der Entwurf entgegen zuletzt anders lautender 
Pressemeldungen auch simtljcbe Gcshatts!ok&!itäten im Althausbestand den 
BefristuDgsmOv:licbkeitcn des § 29 Abs,3 MRG unterWirft. ohne auch nur ansatzWeise einen 
Interessenausgleich zwischen Vermicterintercssen und den Interessen dei standortgebundenen 
Geschäftsmieter als Eigentümer wertvoller und in oft mühseliger Arbeit aufgebauter 
Untemehmenssubstanz anzustreben. Auch in den Erlluterungen findet sich nicht der geringste 
Hinweis auf diese grundsätzliche Problematik, um die sich der Gesetzgeber und die Judikatur 
bisher' stets angenommen haben (5. ,,gespaltenes Mietverhältnis" des MG, § 12 Abs.) bzw. § 
12a M:RG). 

Eine derartige Preisgabe von Geschäftsmieterint~essen ist selbst international 
bemerkenswert, da es in Staaten mit noch funktionierender Nabvcrsorgungsstruktur durchaus 
Regelungen .zur Untemehmenserhaltung 2.B , Ver!angerungsoptionen (Frankreich: Schutz des 
fonds de comme~) gibt. Es ist bedauerlich, dass man - wenn man schon unbedingt eine 
Gesetzesänderung rur notwendig erachtet - sich weder die Mühe. noch die Zeit genommen 
hat, Modelle fur einen derartigen Intcressenausg!eich zu studieren geschweige denn 
aufzugreifen. Gesetzesvereinfachungen dürfen nicht dazu fUbren, ungleiche Sachverhalte:: 
(Gesc::baftsmiete-Wohnungsmiete) über einen Kamm zu scheren. 

Der Entwurf eines Initiativantrages wird daher von der Wirtschaft:skammer Wien schon aus 
diesem Gnmd mit allem Nachdruck abgelehnt. 

Aber selbst die Immobilienwirtscbaft die der Einfuhrung zusätzlicher 
BefristuT'lgsmöglichkeiteD naturgemlß positiver gesenübersteht - hat den Inniativllntrag 
Oberaus kritisch beurtei lt. Die entsprechenden Passagen werden unten zu den einzelnen 
Bestimmungen wiedergegeben. Unsere Landesinnung der Immobilieutrcuhänder wendet sicb 
dagegen, dass anstelle einer wohl vorbereiteten grundlegenden Refonn des Wohnrechtes 
unzulängliche punktuelle Maßnahmen angestrebt werden, die mit Experten und Praktikern in 
keiner Weise erörtert wurden. 

Schließlich hat unsere FinanljJ)olitische Abtc:ihmg zurecht darauf hingewiesen, dass die 
Gelegenheit einer Wobnrechtsnovelle jedenfalls wahrgenommen werden musste, um die 
seinerzeit im Zusammenhang mit dem Sparpaket 1996 abgeschaffie Möglichkeit d« Bildung 
steuerfreier MietzinstOc!dagen wieder eiazufuhren. Damit würde nicht nur wieder der 
zivilrechtlichen Verpflichtung der Mietzinsreservenbildung in steuerlicher Hinsicht 
entsprochen, sondern - wie die Erfahrung gezeigt hat - auch ein entsc.heidender Impuh: rur 
Renovierungs· und Tnvestitionsbercitschaft dt:r Haust:igt:ntümer und damit auch ein Bdtrag 
zur Förderung der Bauwirtschaft geleistet wt:rden. 

B) Detailbestimmuagen 

Im Detail nehmen wir zu den Einzclbestimmungen entsprechend dem Aufbau des 
Initiativantrages wie folgt Stellung: 

2 
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Zu An.t (Änderung des WotmungsgemeinnOtzigkeitsgesetzes) hat unsere Landesinnung der 
Immobilientreuhander folgendes angduhrt: 

Zu Art2 (Z.2 § 16 Ab',7) 

Diese bisher nur rur Wohnungen anwendbare ltegelung über den Hauptmietz.insabschlag im 
Fall eines befristeten Hauptmietvenrages wi.irde in Hinkunft auch filr neu befristet vermietete 
~ftSlaumJjchkejteD gelten. Trotz der theoretischen Mi~insobergrenze des § 16 Abs. I 
MRG wird ein Gescbäftsmietzins zwischen Vennicter und Mieter de facto frei vereinbart, 
zumal cine Anfechtung nach Übergabe des Mietobjektcs nicht mehr möglich ist. Mangels 
einer feststehenden Mielzinsobergrenz.e ist daher auch ein Abschlag illusorisch . Vielmehr 
wird in den Mietverträgen eher willkürlich cin überhöhter "angemessener Mietzins" 
angegeben werden, da sich an! derzeitigen Mjet.zinsniveau auch bei Abschluss bemneter 
Mietverträge kaum etwas ändern wird. Dieser Wert würde später allerdings im Fall einer 
Mictvertrags\lerlängerung auf unbestimmte Zeit zum Tragen kommen. Der Allreiz rur den 
Vernncter, zunächst jedenfalls einen befristeten Vertrag - mit all seinen Nachteilen rur den 
Geschäftsmieter - abzuschließen, würde dadurch noch wesentlich verstärkt werden. 

DlllÜber hinaus hat sich auch die Immobilienwirtschaft strikt gegen die Regelung 
ausgesprochen: 

3 
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Da auch Geschäftsmieter die Betriebskosten anteilsmäDig mitzutragen baben, ist die 
Neuregelung der Betriebskosteapost "angemessene Aufwendungen rof die Hausbetreuung" 
tUr sie VOlt bedeutender Relevanz. Während bisber diese Kosten durch § 23 MRG nach 
obenhin eindeutig limitiert waren. ermöglicht § 23 Abs.2 lit .b. die Bestellung von 
selbstindigen Unternehmen mit sehr unprAzise umschriebenem Aufgabenfeld, deren 
"an~emesscnet Werldohn" von den Mietern tu tragen wäre. Die Erläuterungen fuhren zwar 
aus, dass nach den Intentionen der Novelle von einer Angemessenheit der Aufwendungen 
dann nicht mehr gesprochen werden kann. wenn sie: die: fiktiven Beträge :fUr die bisherigen 
Hausbc:sorgerarbeiten Obersteigen. Dem GesetzestC'.(t ist diese AuslegungsregeJ aber in keiner 
Weise zu entnehmen und wohl in Zukunft schon deshalb irrelevant. weil der Maßstab des 
reglementimen Hausbesorgc:rentgeltes nach dem Wegfall des Hausbesorgergesetzes bald 
abhanden kommen wird. Da der Werldohn eines Selbständigen deutlich über dem bisherigen 
Hausbesorgerentgelt rur die gleiche Tätigkeit liegt (z.B . ru.r Schneerliumung), ist %LI 

beIDrehten. dass die Betriebskosten unter diesem Titel beträchtlich ansteigen werden, ja 
müssen. Dazu kommt. dass nur Vermieter, die selbst am Bc:triebskostensch1üssel beteiligt 
sind, ein eigenes lnteresse naben. die Betriebskosten möglichst niedrig zu "alt~ bei allen 
andcren könnte - im Rahmen phantasievoller Konstruktionen - sehr wohl ein beträchtliches 
fnteresse daraa bestehen, möglichst hohe Hausbetreuung9kosten auf die Mid.er überwälze,. zu 
können. Als Nebeneffekt sei erwähnt, dass § 23 Abs.J MRG einen gewissen Anreiz bietet, 
Hausbesorgerdienstverhö,ltnisse zum Nachteil des Arbeitsmarktes zu beenden. 

Die Argumentation der Landesinnung Wien der lmmobilientreuhinder siebe zu Z .] 1. 

Zu Art.2 Z.lI (§23 MRGj, 

Unsere Landesinnung Wien hat hiem angefUhrt: 
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Zu Artl ZU (f26 AbL,Jl: 

Stan • .Mietvertrag auf unbestimmte Zeit" muss eS wohl .. Unrennier.vertrag auf unbestimmte 
Zeit" heißen. 

Die zu § 16 Abs.7 von der Innung geäußene Kritik gilt filr den Untermieu:ins sinngemäß. 

ZK Art2 Z.U all) Alls. ' 1.11 

Mit der gewiss WOnseheruwenen Vereinheitlichuns der unübersichtlich gewordeneo 
Befristungsmöglicbkeiten des Mietrcchtssesetzes soll aucb die Möglichkeit der Befristung 
von Geschäftsmierverträgen im Altbausbestand geschaffen werden_ Es entspricht dies einem 
verstIndlichen Wunsch der Vermieterseite, der regelmäßig damit begründet wurde, dass viele 
Vermietcr Lokale nur wegen des bestehenden KOndigungsschuu.es bei unbefristeten 
Verträgen lecrstehen lassen. 

Von den Fällen eines angestrebten Hausabhruches oder einr:r beabsichtigten Eigennutzung 
abgesehen, erweist sich freilich dieses Argument nicht als stichhaltig. Vielmehr sind cs die 
gcänderte WirtschaftsS1ruktur (Unaftcakri"ität von NebenJagcn) und teilweise überhöhte 
Preisvorstellungen, die das bCTÜchtigte Geschiftssterben in mäßigeren Lagen verantworten. 

1m Ra.hmen unbefristeter Verträge ist derzeit sowohl ein angemessener M.ietzins als auch 
d&lsen spätere Anpassung gewährleistet. Ein finanzielles Interesse an befiisteten Verträgen 
kann ein Vemueter nur dann haben, WCfln er auf zusätzliche Einnahmen anlasslich der 
Vernagsverlllngerungsverhandlungen hofft. 
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Die Praxis hllt gezeigt, dass seit der EinfUhrung befristeter Mietvertrage bei Wohnungen ,trotz 
der Abschlagsregelung überwiegend nur noch $Dlehe angeboten werden . Eine lhnliche 
Entwicklung wlre bei Qeschiftsmietern llJ befutchten. AJJf diese Weise könnte der 
Kündigungsschutz fur Ge3chlftsmieter mit seiner mühsamen IntercssenlWsglciebsregelung 
des § ] 2a, 46a MRG mühelus optertaufen werden. 

Für einen zukunftsorientierten standortabhlngigen Neumieter ergibt sich das Problem. dass er 
nach Ablauf einer Mietvertragsbefiistung bei Nichteinigung mit dem Vennieter seine 
Geschlftstäum.lichkeiten aufgeben müsste, nbnc daS!. er !eID Unternehmen wirtsc.haftlich 
verwerten kOnnte (z.B. Verkauf: Schenkung an Verwandte, Erbfolge, Verpaehtung ete.). 
Erfahrungsgemäß neigen vlele Vermieter dazu, sich alle Formen einer notwendigen 
Zustimmung - also auch jene einer VertfBgsva1!ngerung . ' entsprechend honorieren 7.U 

lassen. Dies müsste zwanssl!ufig dazu fuhren, dass jeder Vermieter an einem a.I lfiliige.n 
Unternehmensverkauf finanziell mindestens mitpa.rtizipiereo wird. 

Nicht selten wird der Unternehmer zur Übersiedlung bzw. gar Liquidation seines 
Unternehmens gezwungen sein. was nicht nur negative Auswirkungen fiir den 
Untcrnehmenseigner selbst, sondern durch den möglichen Verlust .... 00 Arbeitsplatzen und 
Ausfall von Steueraufkommen RUch fllr die gesamte Volkswirtschaft bi.tte. 

Auch in strukturpolitischer Hinsicht liegt es auf der Hand. dass die Investitionsberc:itscbaft 
von Geschäftsmietem mil Abl3LIfdatum nur sehr beschränkt sein wird.. was die Anratktivittt 
von Geschäftsstraßen weiter verschlecbtern wird. 

Iungunte:mehmer, die an der späteren verwertuog ihres Unternehmens (noc:h) nicht 
interessiert sind, hätten genügend Möglichkeiten. die von ihnen a.ngeitrebten befristeten 
MietvertrAgen im Rahmen bestehender Redl1sgrundlagen (Uotermiete, Pacht., Neubauten .ab 
1968, Wirtsc:haftsparks) abllJschließcn. Auch diese Möglichkeiten werden im fibrigen schon 
jet:a keineswegs ausHeu:böpft. 

Die Wirtschaftskammer Wien hat sich aus alt diesen Gn:J.nden seit jeher vehement "eRen eine 
yöllige Frejq,Abc beO"iswcr MjetverbjUtnisse BU!>gesprochen und hält 8n diesem Standpunkt 
fest . Die: Ausweitung der Kündigungsmögliehkeiten des Mieters gemäß § 29 Abs.2 auch auf 
Geschäftsmieter entschlrft nur die Randproblemiltik. der Ventagsbindung fUr eine bestimmtc 
Mindestzeit, trifft jedoch nicht den Kern des Problems - den weitgehenden Verlust der 
Verwertung!1r- bzw. Weitergabemöglichkcit für Unternehmen. 

Die La.ndesLnnung Wien der lmmobilientreub.indeT begrüßte naturgemäß neue 
Befristungsmöglichkeiten aJs Erfullung einer langjahrigen Forderung, sieht sie aber durch den 
generellen Befristungsabschlag als neu1ralisien: 
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Zu An.Z Z.lS (§ 19 Ab5.1 MRG): 

Im folgenden geben wir die ein vorzeitiges KOndigungsrecht des Mieters ablebnende 
SteUungnahme der Landesirmung Wien der Immobilientrcuhlnder wieder, der 'Wir um 
allerdings hinsichtlich der Gesc:h!ftsmieter schon wegen des mit der Neugründung eines 
Unternehmens verbundenen Erfolgsrisikos nicht ausschließen können : 

Zu Art.l Z.2S (§ Oe MaG): 

7 
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Zusammenf8S!1une 
Zusammenfassend spricht sich die Kammer Wien nochmaJs nachdrt.icklich gegen den 
vorliegenden Initiativantrag als sachlich verfehlt aus und protestiert gegen die Übergehung 
der Kammerorganisanon als Vertretenn der Betroffenen und der Experten der 
Immobilienwirtschaft. Die WKÖ wird gebeten, eine Gcsetzwerdung in dieser Form mit allen 
ihr zu Gebote stehenden Möglichkeiten zu beeinspruchen. 

Mir freundlichen Grüßen 

WlRTSCHAFTSKAMMER WlEN 

Der Präsident: Der Direktor: 

Senator h.c. KommRat Walter Nettig Prof. Mag. Dt. Günther Schön 
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